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liegender Sammelband setzt nun jeden Gebil- ViéldeutigkeiteGégensätzen zwischen
deten instand, sich auch über diese Seite der den Vertragspartnern tühren. Im übrigen hatte
Epoche ein Bild Zu machen. Was Dannenbauer der Kaiıser auch den honor papatus achten,

1m 7zweıten Band seines Werkes „Dıie Entste- und INan E durchaus behaupten, da{fß seine
hung Europas” ausführlich darlegt, wird hier Ansprüche, AA auf Tivoli, diesen honor papa-
von verschiedenen Vertassern und Ver- LUS und damit uch das Konstanzer Abkommen
schiedenen Gesichtspunkten erhärtet: die VOI- schon einem Zeitpunkt verletzt hatten,
wiegend arıstokratische Struktur der germanı- der Papst dem Kaiser noch keinerle1 Handhabe
schen und frühen deutschen Gesellschaft, die ZUr Klage geboten hatte. sıeht diesen Tat-

X allerdings erganzt wird durch genossenschaftli- estand selbst (Z25 76),; ber dann müfßte
A che Bindungen (in den Sıppen, Gilden und entweder Friedrich Nn des ausbrechenden

tanden Besonders wichtig SIN die Autsätze Konfliıkts stärker belasten der ber dem Be-
VO  } Brunner, Mitteıs, Schlesinger, griff honor imper11l, bzw. papatus 1m Gesamt-

M Tellenbach und Theodor Mayer. Warum den urteil sowohl ber den Konstanzer Vertrag als
sachlichen Beiträgen der nıcht jerher auch über die kaiserliche und päpstliche Politik

passende, die polemischen Züge der Dreißiger- einen untergeordneten Rang beimessen. Wenn
jahre autweisende Artikel VO Zimmermann jedoch 1Ur zweıtrangıg WAar, 1St die für Bar-
beigefügt wurde, verstehen WITr N!  o 7 barossa und das eich nachteilige Verständi-

W as WIr 1n diesem wichtigen uche verm1Ss- Zung Hadrians miıt den Normannen und Byzanz
SCH, 1st der deutliche Hınweıs, auf den wesent- nıcht mehr vertragsrechtlich, sondern ur noch
lichen nterschied zwischen dem deutschen KO- allgemein kirchenpolitisch beurteılen.
nıztum und den übrigen europäischen Königs- Klenk 5J
herrschatten. Der eutsche König WAar als »57
borener“ Anwarter auf die Kaiserwürde VO  ;

vornherein 1n einer Sonderstellung, und schon KAMLAH, Wilhelm: Probleme einer nationalen
seine eutsche Regentschaft war hineingenom- Selbstbesinnung. Stuttgart e Kohlhammer

1962 kart. 372  =)Inen iın die Pfliıcht und Majyestät des Schutzherrn
der westlichen Christenheıit. Es ISt Zut, daß sich die Stinimen mehren, dieKlenk SJ aut den Unterschied hinweisen, der 7zwischen

A
kritischer Prüfung uUunNnserer deutschen Geschichte
einerseılts und einer Psychose hemmungsloser\ RASSOW, DPeter: Honor Imperu. Die NCUEC Poli- Selbstanklage und Zerstörung der SanNzCH deut-

tık Friedrich Barbarossas urch den schen Vergangenheit anderseits esteht. Was
Text des Konstanzer Vertrages erganzte Neu- Sagt, sollte jeder Deutsche gründlich erwägen,
ausgabe. München: Oldenbourg 1961 120 zumal jene, die 1n Geschichte unterrichten.

2 ME Im Grundgedanken mit ıhm ein1g, glauben
Kaıiser Friedrich Barbarossa erscheint 1in die- WIr doch, da{it der Verf die staatspolitischen

sSer Studıie in eiınem günstigeren Licht als Wa Möglichkeiten des deutschen Volkes 1mM Jahr-
bei Friedrich Heer Die Tragödie des Re1i- undert CNS sieht. Gewiß WAar 1n diesem
ches) und Geoffirey Barraclough (Geschichte 1n Jahrhundert der Zeıt, daß siıch N Volk

n  SA  S  z einer sıch wandelnden elt Im ganzech möch- auch in seiner politischen Verfassung ıne neue

ten WIr AaSSOWS Urteil ber den Stauter VOT Lebensform gab, ber War für diesen Z weck
dem der soeben Genannten den Vorzug geben. notwendig, den Spuren des modernen National-
Damıt 1St indes noch nıchts ber die Bedeutung staatsgedankens folgen? Sowohl die preufßi-
des Konstanzer Vertrags entschieden, zumal sche als auch die altdeutsch-Österreichische Staats-
W as darın die des honor imper11 angeht. ee sprachen dagegen. In seiner früheren

Schon einleiten: hat der ert. die Fhesche1- Schrift 1€ Frage nach dem Vaterland“ hat
auf die Problematik des Nationalstaates fürdungsfrage (Adela VO  3 Vohburg) nıcht recht

geklärt. In seiner Bewertung des Konstanzer die Gemengelage Ostmitteleuropas hingewiesen;
für Gebiete.also, 1n die Preußen und OsterreichVertrages xibt einerseits Z dafß das Begriff-

WOTT „honor imperii“ „vieldeutig genug” se1 tief hineingewachsen und eın millio-
(60), anderseits macht C ZU juristischen nenstarkes deutsches Volkstum auf Leben und

Hauptbegriff des Übereinkommens. Eben diese Tod MmMi1t anderen Volkstümern verkettet WAar.


